
SBE 2019 21 

C. Memorialsantrag «Für eine faire Entlastung aller 
Steuerzahler und deren Familien: Selbstbezahlte 
Krankenkassenprämien von den Steuern abziehen»

(Vom 5. Mai 2019)

(Erlassen von der Landsgemeinde am 5. Mai 2019)

I.

GS  VI C/1/1,  Steuergesetz  (StG)  vom  7. Mai 2000  (Stand  1. Januar 2018), 
wird wie folgt geändert:

Art.  31 Abs. 1
1 Von den Einkünften werden abgezogen:
7. (geändert) die  Einlagen,  Prämien  und Beiträge für die  Lebens-,  die 

Kranken- und die nicht unter Ziffer 6 fallende Unfallversicherung sowie 
die Zinsen von Sparkapitalien des Steuerpflichtigen und der von ihm 
unterhaltenen Personen, bis zum Gesamtbetrag von 6000 Franken für 
in  ungetrennter  Ehe  lebende  Steuerpflichtige  und  von  bis  zu 
3000 Franken  für  die  übrigen  Steuerpflichtigen.  Für  Steuerpflichtige 
ohne Beiträge gemäss den Ziffern 4 und 5 erhöhen sich diese Ansätze 
um die Hälfte. Zudem erhöhen sich diese Abzüge um 1000 Franken für 
jedes  Kind,  für  das  der  Steuerpflichtige  einen  Kinderabzug  geltend 
machen kann;

8. (geändert) die Krankheits- und Unfallkosten des Steuerpflichtigen und 
der von ihm unterhaltenen Personen, soweit der Steuerpflichtige die 
Kosten selbst trägt und diese 2 Prozent der Nettoeinkünfte überstei-
gen;

II.

Keine anderen Erlasse geändert.

III.

Keine anderen Erlasse aufgehoben.

IV.

Diese Änderungen treten am 1. Januar 2020 in Kraft.
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